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Pr o t ok o l l  z u r  06 .  S i t z u ng  de r  G eme i ndev e r t r e tu ng  de r  G em e ind e  W i ec k  a .  Da r ß  am 02 . 06 . 20 25  

Protokoll  zur 06.  Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Wieck a.  Darß  am 
02.06.2025 

 
Tagungsort: Alte Schule Wieck a. Darß 
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr 
Ende der Sitzung: 18:55 Uhr 
Beschlüsse-Nr.: 6-010/2025 – 6-013/2025 
Seiten: 1 - 10 

 
 
 

Bürgermeister Protokollantin 
 

Anwesenheit 
anwesend 

Herr Thomas Lebeda 
Herr Niels Heck 
Herr Martin Hückstädt 
Frau Claudia Prehl 
Herr Ingo Reichelt 
Frau Anke Schüler 
Herr Jens Wollgast 

entschuldigt 
Herr Dr. Stefan Schmitz 
Herr Jörg Hammer 

 
Gäste: 
Herr Seidler – MA OA 
Herr Kay Wollgast – Wehrführer  
Frau Krüger-Falk – Kurdirektorin  
 

Tagesordnung 
Öffentlicher Teil:  

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit 
und der Beschlussfähigkeit 

  

   
2 Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und Bekanntgabe 

der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung 
  

   
3 Berichte der Vorsitzenden der Ausschüsse   
   
4 Einwohnerfragestunde   
   
5 Fragen der Gemeindevertreter an den Bürgermeister   
   
6 Bestätigung oder Änderung der Tagesordnung (öffentlicher Teil)   
   
7 Protokollkenntnisnahme (Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift) vom 

14.04.2025  
Anlage 

  

   
8 Satzung über die Erhebung von Gebühren für Hilfe- und Sachleistungen der Freiwilligen 

Feuerwehr der Gemeinde Wieck a. Darß (Feuerwehr-Gebührensatzung) der Freiwilligen 
Feuerwehr Wieck a. Darß 
Vorlage: 6-034/25 

  

   
9 Termine/Informationen/Sonstiges   
   
Nicht öffentlicher Teil:  

10 Änderung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil)   
   
11 Protokollkenntnisnahme (Billigung des nicht öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift) vom 

14.04.2025 
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12 Tauschantrag Raimar Beckmann, whft. in 18375 Wieck a. Darß, Am Eichberg 01 
1.Teilfläche 381 m² des Flurstückes 1 und Flurstück 7 (280 m²) der Flur 3  
Eigentum Gemeinde 
2.Flurstück 52 (480 m²) der Flur 6  
Eigentum Raimar Beckmann 
Vorlage: 6-036/25 

  

   
13 1.Kaufantrag Katja Schneider, whft. in 18375 Wieck a. Darß, Am Eichberg 01c 

Teilfläche 60 m² des Flurstückes 1, Teilfläche 38 m² des Flurstückes 2/3 der Flur 3 und 
Flurstück 55/5 der Flur 2 
oder 
2.Einräumung eines Geh- Fahr- und Leitungsrechtes 
Vorlage: 6-037/25 

  

   
14 Bauangelegenheiten   
   
15 Termine/Informationen/Sonstiges   
   
 
I. Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung waren durch Einladung, unter Einhaltung der Ladungsfrist, 
einberufen. Zeit, Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt 
gegeben. Der Bürgermeister, Herr Lebeda, stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die 
ordnungsgemäße Einberufung Einwendungen nicht erhoben wurden. Die Gemeindevertretung war 
nach Zahl der erschienenen Mitglieder – 7 – beschlussfähig. 
  
2 Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und 
Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung 
 

• Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung 
- Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen B-Planes 
- Übernahme einer Patenschaft zur Pflege einer Grünfläche 
- Umgang mit illegaler Nutzung des gemeindlichen Grundstücks Kielstraße 
- Vereinsförderung 

 
  
3 Berichte der Vorsitzenden der Ausschüsse 
 

➢ Tourismusausschuss seit dem 19.03.2025 nicht mehr getagt 
 

➢ Hauptausschuss seit dem 14.01.2025 nicht mehr getagt 
 

➢ Bauausschuss vom 05.05.2025 
- Bauantrage 
- Bauangelegenheiten 
- Grundstücksangelegenheiten 

 
  
4 Einwohnerfragestunde 
 
Einwohner 
Nachfrage zur Verteilung der Vereinsförderung  
BGM 
Die Gemeinde hat insgesamt 5.000,00 Euro im HH 2025 für die Gewährung von Zuwendungen 
eingestellt – Bootsverein Joann Segebarth e.V., Elternverein „Lütt Matten Wieck e.V.“, Förderverein 
Feuerwehr Wieck e.V., Tonnenbund Wieck e.V. 
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5 Fragen der Gemeindevertreter an den Bürgermeister 
 
------ 
  
6 Bestätigung oder Änderung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) 
 
Änderungsantrag: --------- 

 
Abstimmung über die Tagesordnung in vorliegender Fassung. 

gesetzlich gewählte Vertreter 9 

anwesende Vertreter 7 

Ja Nein Enthaltungen 

7 0 0 

Die Tagesordnung wurde in geänderter Fassung bestätigt. 
 
  
7 Protokollkenntnisnahme (Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift) 
vom 14.04.2025  
 
Die Gemeindevertretung billigt die Niederschrift und nimmt diese zur Kenntnis. Eine Abstimmung ist 
nicht erforderlich. 
 
  
8 Satzung über die Erhebung von Gebühren für Hilfe- und Sachleistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wieck a. Darß (Feuerwehr-Gebührensatzung) der 
Freiwilligen Feuerwehr Wieck a. Darß 
Vorlage: 6-034/25 
 
Sachverhalt und Begründung: 
Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr ist nach dem Gesetz über den Brandschutz und die Technischen 
Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG) unentgeltlich bei Bränden, Befreiung von Menschen aus 
lebensbedrohlichen Lagen sowie bei technischen Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen, die durch 
Naturereignisse verursacht werden. 
Für andere Einsätze und Leistungen sind die Kosten nach örtlichen Gebührensatzungen zu erstatten.  
 
Aus diesem Grunde wurde die B&P Management- und Kommunalberatung GmbH mit der Kalkulation 
und Erstellung der Feuerwehr-Gebührensatzung beauftragt. 
 
Die Feuerwehr-Gebührensatzung mit der Kalkulation und dazugehörigem Erläuterungsbericht sind in 
der Anlage beigefügt. 
 
gez. Seidler 
Ordnungsamt 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:                                   
 keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 
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über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 
 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                                     gez. Prehl 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Der BGM leitet in den Tagesordnungspunkt ein und stellt die BV vor.  
Er übergibt das Wort an Herrn Seilerl und Herrn Wollgast. 

- Rettung Menschenleben ist immer kostenlos 
- Kleinigkeiten werden über die Versicherung abgerechnet (Ölspur auf Straße hinterlassen) 
- aufgrund von Notwendigkeiten werden Rechnungen gestellt oder nicht  
- immer der Eigentümer bekommt die Rechnung, außer der Verursacher kann ermittelt werden, 

dann erhält dieser die Rechnung 
Diskussion – Haferland Brandmeldeanlage – gesonderte Alarmregelung, Ermessungsspielraum, 
Alamierungsgemeinschaft, Geoalamierung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wieck a. Darß beschließt in ihrer Sitzung am 02.06.2025 die 
Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Wieck a. Darß (Feuerwehr-Gebührensatzung) sowie die vorliegende dazugehörige Kalkulation in der 
Gemeinde Wieck a. Darß. 
 

Beschluss-Nr. ------------------ 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 14.04.2025 8 --------------- zurückgestellt 

 

 

Beschluss-Nr. 6-010/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 02.06.2025 8 JA 7 ja 

 

 
 
9 Termine/Informationen/Sonstiges 
 
Sanierung/Instandsetzung Nord/Süd Katen - Austausch der Pflasterung am 01.07.2025 

- Verkehrsregelung mit Ampel im Sommer 
 
Immer mittwochs – große Volleyballrunde 19 Uhr am Hafen  
 
Nächste GV im September 2025 
 
 
 
Ende des öffentlichen Teils der Sitzung: 18:19 Uhr. 
Die Einwohner und Gäste verlassen die Sitzung. 
Fortsetzung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung: 18:21 Uhr. 
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II. Nicht öffentlicher Teil 

10 Änderung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) 
 
Änderungsantrag: ---- 
 
Abstimmung über die Tagesordnung in vorliegender Fassung. 

gesetzlich gewählte Vertreter 9 

anwesende Vertreter 8 

Ja Nein Enthaltungen 

7 0 0 

Die Tagesordnung wurde in vorliegender Fassung bestätigt. 
 
  
11 Protokollkenntnisnahme (Billigung des nicht öffentlichen Teils der 
Sitzungsniederschrift) vom 14.04.2025 
 
Die Gemeindevertretung billigt die Niederschrift und nimmt diese zur Kenntnis. Eine Abstimmung ist 
nicht erforderlich. 
 
  
12 Tauschantrag Raimar Beckmann, whft. in 18375 Wieck a. Darß, Am Eichberg 01 
1.Teilfläche 381 m² des Flurstückes 1 und Flurstück 7 (280 m²) der Flur 3  
Eigentum Gemeinde 
2.Flurstück 52 (480 m²) der Flur 6  
Eigentum Raimar Beckmann 
Vorlage: 6-036/25 
 
Sachverhalt und Begründung: 
Durch Herrn Raimar Beckmann wurde mit Datum vom 19.05.2025 der in der Anlage 1 beigefügte 
Tauschantrag gestellt. Die von Herrn Beckmann unter 1. beantragten Flächen befinden sich angrenzend 
an seine im Eigentum befindlichen Flurstücke.  
 
Eine Teilfläche des Flurstückes 1 ist Vertragsgegenstand des Tauschvertrages UR 1544/2022 vom 
22.07.2022 mit dem Landwirtschaftlichen Betrieb Rövershagen (Gut Darß). Dieser wird vom jetzigen 
Antrag nicht berührt. Es wird jetzt die verbleibende Fläche des Flurstückes 1 beantragt. Zu v. g. 
Tauschvertrag hat am 28.04.2025 der Vermessungstermin stattgefunden. Bei diesem Vororttermin 
wurde die von Herrn Beckmann beantragte Fläche mit aufgenommen. Die Fläche ist im Tauschantrag 
gelb dargestellt und beträgt 381 m². Bei dieser Aufnahme wurde die ungehinderte Zuwegung zum 
Flurstück 5/1, Objekt „Am Eichberg 1c“ (Eigentümerin Katja Schneider) berücksichtigt und sichergestellt. 
Die Kosten für diese Flurstückbildung werden von Herrn Beckmann getragen. 
 
Im Gegenzug werden der Gemeinde laut Antrag die Flurstücke 50/1 und 52 angeboten. Das Flurstück 
50/1 ist jedoch ein Teil der Landesstraße. Da das Land Mecklenburg-Vorpommern Straßenbaulastträger 
ist, ist ein Erwerb durch die Gemeinde nicht möglich. Dies wurde mit dem Antragsteller besprochen und 
wird nicht mehr berücksichtigt. Herr Beckmann klärt dies direkt mit dem Straßenbaulastträger. 
Entsprechend wird das Flurstück 52 mit einer Größe von 480 m² angeboten.  Es ist eine Grünfläche im 
Ortsrandbereich in unmittelbarer Nähe der Landesstraße. 
 
Der Bauausschuss hat sich in seiner Sitzung am 05.05.2025 zu diesem Tauschantrag beraten. Dem 
Antrag wurde grundsätzlich zugestimmt, wenn die Zufahrt zum Objekt „Eichberg 1“ gesichert ist. Dies 
wurde, wie vorab erwähnt, im Zuge der Vermessung berücksichtigt. 
 
Der Bodenrichtwert, festgelegt durch den Gutachterausschuss des Landkreises Vorpommern - Rügen, 
beträgt für alle Tauschflächen 0,72 € / m².  
 
Somit ergeben sich folgende Tauschflächen und – werte. 
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Gemeinde Wieck a. Darß an Raimar Beckmann 
 
Flurstück 1 der Flur 3 - 381 m² x 0,72 €/m² =  274,32 € (Teilfläche) 
Flurstück 7 der Flur 3 - 280 m² x 0,72 €/m² =  201,60 € 
      475,92 € 
 

 

 
Raimar Beckmann an Gemeinde Wieck a. Darß 
 
Flurstück 52 der Flur 6 - 480 m² x 0,72 €/m² =   345,60 € 
 

 
Durch Herrn Beckmann ist an die Gemeinde ein Wertausgleich in Höhe vom 130,32 € zu zahlen. 
 
Weiterhin sind alle mit der Vertragsabwicklung und zusammenhängenden Kosten durch den 
Antragsteller zu tragen. 
      
Wir bitten um Entscheidungsfindung. 
 
Anlage 1 - Tauschantrag vom 19.05.2025 
Anlage 2 – Luftbild 
Anlage 3 - Teilungsplan Vermessungsbüro Hiltscher vom 13.05.2025 
Anlage 4 - Auszug aus der Bodenrichtwertkarte 
 
Marion Scholz 
Amt für Planung und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:     
  Einnahme Wertausgleich 130,32 € 
PK 53/11402.46112100                             

 keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                                   gez. Prehl 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Der BGM leitet in den Tagesordnungspunkt ein und stellt die BV zum besseren Verständnis vor. 
Keine weiteren Anmerkungen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wieck a. Darß beschließt in ihrer Sitzung am 02.06.2025 
nachstehenden Tausch mit Herrn Raimar Beckmann, whft. in 18375 Wieck a. Darß, Am Eichberg 01 
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Gemeinde Wieck a. Darß an Raimar Beckmann 
 
Flurstück 1 der Flur 3 - 381 m² x 0,72 €/m² =  274,32 € (Teilfläche) 
Flurstück 7 der Flur 3 - 280 m² x 0,72 €/m² =  201,60 € 
      475,92 € 
 

 

 
Raimar Beckmann an Gemeinde Wieck a. Darß 
 
Flurstück 52 der Flur 6 - 480 m² x 0,72 €/m² =   345,60 € 
 

 
Durch Herrn Beckmann ist an die Gemeinde ein Wertausgleich in Höhe vom 130,32 € zu zahlen. 
Weiterhin sind alle mit der Vertragsabwicklung und zusammenhängenden Kosten durch den 
Antragsteller zu tragen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Einnahme Wertausgleich 130,32 € 
PK 53/11402.46112100 
 

Beschluss-Nr. 6-011/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 02.06.2025 12 JA 7 ja 

 

 
  
13 1.Kaufantrag Katja Schneider, whft. in 18375 Wieck a. Darß, Am Eichberg 01c 
Teilfläche 60 m² des Flurstückes 1, Teilfläche 38 m² des Flurstückes 2/3 der Flur 3 und 
Flurstück 55/5 der Flur 2 
oder 
2.Einräumung eines Geh- Fahr- und Leitungsrechtes 
Vorlage: 6-037/25 
 
Sachverhalt und Begründung: 
Durch die Eigentümerin des Flurstückes 5/1 wurde mit Datum vom 08.04.2025 ein Kaufantrag für o. g. 
Flächen gestellt. Laut Antrag soll dauerhaft die Zuwegung zum Grundstück, auf dem sich das Eigenheim 
befindet, gesichert werden. Hierzu werden zwei mögliche Varianten vorgestellt.  
 
Variante 1 –   Teilfläche ca. 60 m² des Flurstückes 1 
Variante 2 –  Teilfläche ca. 60 m² des Flurstückes 1, Teilfläche ca. 38 m³ des Flurstückes 2/3 der Flur 

3 und Teilfläche ca. 114 m² des Flurstückes 55/5 der Flur 2 
gesamt 212 m² 

 
Eine Teilfläche des Flurstückes 1 ist Vertragsgegenstand des Tauschvertrages UR 1544/2022 vom 
22.07.2022 mit dem Landwirtschaftlichen Betrieb Rövershagen (Gut Darß). Diese Fläche wird von dem 
jetzigen Antrag nicht berührt.  
 
Die beantragten Teilflächen befinden sich im Gebiet der Außenbereichssatzung „Am Eichberg“ und sind 
als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen. 
 
Auszug Außenbereichsatzung „Am Eichberg“ 
 
 
 
Der Bauausschuss hat sich in seiner Sitzung am 05.05.2025 zu diesem Antrag beraten. Einer 
Veräußerung bzw. der Einräumung einer Dienstbarkeit wurde nicht zugestimmt, da die Zuwegung und 
der vorhandene Leitungsbestand aufgrund der Festlegungen in der Außenbereichsatzung „Am 
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Eichberg“ gesichert ist. Bei der Flurstückbildung im Zusammenhang mit dem Tauschantrag Beckmann 
in diesem Bereich (Flurstück 1 der Flur 3) wurden die Gegebenheiten berücksichtigt. 
 
Entscheidet sich die Gemeindevertretung dennoch für eine Veräußerung oder der Einräumung einer 
Dienstbarkeit sind nachstehende Werte anzusetzen. 
 
Beschlussvorschlag 1  
Veräußerung entsprechend des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 15.06.2020 (Beschluss-Nr. 
6-010/2020) - Verkehrsflächen 5 % des Bodenrichtwertes – derzeit 365,00 €/m² = 18,25 €/m² Kaufpreis 
 
Variante 1  
  60 m² x 18,25 €/m² = 1.095,00 € 
Variante 2 
212 m² x 18,25 €/m² = 3.869,00 € 
 
Alle mit der Vertragsabwicklung und zusammenhängenden Kosten sowie die Vermessungskosten sind 
durch die Antragstellerin zu tragen. 
      
Beschlussvorschlag 2 
Einräumung einer Grunddienstbarkeit (Geh- Fahr- und Leitungsrecht)  
einmalige Entschädigung 10% des Bodenrichtwertes – derzeit 365,00 €/m² = 36,50 €/m² 
 
294 m² (84 m Länge Flurstück 55/5 und TF Flurstück 1 x 3,50 m Breite) x 36,50 € = 10.731,00 € 
 
Das Flurstück 2/3 wird von der Grunddienstbarkeit nicht berührt. 
 
Alle mit der Einräumung der Grunddienstbarkeit zusammenhängenden Kosten sind durch die 
Antragstellerin zu tragen. 
 
Wir bitten um Entscheidungsfindung. 
 
Anlage 1 – Antrag vom 08.04.2025 
Anlage 2 – Luftbild 
 
Marion Scholz 
Amt für Planung und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:        
   Beschlussvorschlag 1 - Einnahme Kaufpreis 
Variante 1 - 1.095,00 € 
Variante 2 - 3.869,00 € 
PK 53/11402.46112100 
Beschlussvorschlag 2 –  
Entschädigung - 10.731,00 € 
PK 53/11402.46290000 
                         

 keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 
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über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 
 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                          gez. Prehl 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Der BGM leitet in den Tagesordnungspunkt ein und stellt die BV zum besseren Verständnis vor. 
 
Diskussion 

- kein Verkauf, da Zufahrt/Zuwegung gesichert ist 
- die Gemeinde sieht es als öffentliche Verkehrsfläche 
➔ Antrag abgelehnt, mit einer ordentlichen Begründung, dass er dauerhaft eine Zuwegung hat 

 
Beschlussvorschlag 1: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wieck a. Darß beschließt in ihrer Sitzung am 02.06.2025 die 
Veräußerung  
Variante 1 – 
60 m² des Flurstückes 1 der Flur 3 x 18,25 €/m² = 1.095,00 € 
 
oder  
 
Variante 2 
60 m² des Flurstückes 1, 38 m³ des Flurstückes 2/3 der Flur 3 und 114 m² des Flurstückes 55/5 der 
Flur 2  
gesamt 212 m² x 18,25 €/m² = 3.869,00 € 
 
an Katja Schneider, whft. in 18375 Wieck a, Darß, Am Eichberg 1c 
 
Alle mit der Vertragsabwicklung und zusammenhängenden Kosten sowie die Vermessungskosten sind 
durch die Antragstellerin zu tragen. 
 

Beschluss-Nr. 6-012/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 02.06.2025 13 Nein 7 ja 

 

 
 
Beschlussvorschlag 2: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wieck a. Darß beschließt in ihrer Sitzung am 02.06.2025 die 
Einräumung einer Geh-Fahr und Leitungsrechtes im 
  
Grundbuch der Gemeinde Wieck Blatt 1143 (Flurstück 1 der Flur 3) 
 
Grundbuch der Gemeinde Wieck Blatt 24 Flurstück 55/5 der Flur 2) 
 
zugunsten der Eigentümer des Flurstückes 5/1, eingetragen im Grundbuch von Wieck Blatt 807 
 
Alle mit der Eintragung der Dienstbarkeit zusammenhängenden Kosten sind durch die Antragstellerin 
zu tragen. 
 

Beschluss-Nr. 6-013/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 02.06.2025 13 Nein 7 ja 
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Pr o t ok o l l  z u r  06 .  S i t z u ng  de r  G eme i ndev e r t r e tu ng  de r  G em e ind e  W i ec k  a .  Da r ß  am 02 . 06 . 20 25  

14 Bauangelegenheiten 
 
Renaturierung Schwinkelsmoor 
 
Der BGM leitet in den Tagesordnungspunkt ein. 
Herr Reichelt berichtet: 

- bis Mitte Juni muss eine Stellungnahme abgeben werden 
- Neubau Schöpfwerk muss nach Abschluss der Maßnahme an die Gemeinde übertragen 

werden 
- kann nicht im Eigentum des Gut Darß bleiben 
- Hinweis: dass die südliche Verwallung auch für Wanderwege genutzt werden können –

Beobachtung der Moorentwicklung 
➔ es erfolgt eine Zuarbeit von Herrn Reichelt an Herrn Dillmann für eine Stellungnahme  

  
 

15 Termine/Informationen/Sonstiges 
 
Nächste BA-Sitzung im Juni 2025 
 
Anfrage Radweg zwischen Born und Wieck ist abgelehnt 

- Kreistag beschließt Aufnahme ins Wegekonzept 
- wird sich aber höchstwahrscheinlich nicht viel ändern 

 
Deicherhöhung kann unter bestimmten Bedingungen gefördert werden 

- hoffentlich kann bald eine Vereinbarung zw. Gemeinde und Wasser- und Bodenverband 
geschlossen werden 

 
  
 
Ende der nicht öffentlichen Sitzung um 18:55 Uhr. 
 


